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RS OGH 1982/11/10 6Ob631/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1982

Norm

ABGB §1336 E

Rechtssatz

Die Wirksamkeit und bei deren Berücksichtigung wohl auch die Kosten eines vom Gläubiger aufrechterhaltenen

Kontrollsystems zur nachträglichen Aufdeckung eines vertragswidrigen Gebrauches anvertrauter Informationen

können ein Hinweis für die Gefährlichkeit des Verstoßes sein, vor dem die Konventionalstrafe abschrecken soll.
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